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Abschnitt 4 

Entschädigung von ehrenamtlichen Richtern 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 15 Grundsatz der Entschädigung 

(1) Ehrenamtliche Richter erhalten als Entschädigung  

1. 

Fahrtkostenersatz (§ 5), 

2. 

Entschädigung für Aufwand (§ 6), 

3. 

Ersatz für sonstige Aufwendungen (§ 7), 

4. 

Entschädigung für Zeitversäumnis (§ 16), 

5. 

Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung (§ 17) sowie 

6. 

Entschädigung für Verdienstausfall (§ 18). 

(2) Soweit die Entschädigung nach Stunden bemessen ist, wird sie für die gesamte Dauer der 

Heranziehung einschließlich notwendiger Reise- und Wartezeiten, jedoch für nicht mehr als zehn 

Stunden je Tag, gewährt. Die letzte bereits begonnene Stunde wird voll gerechnet. 

(3) Die Entschädigung wird auch gewährt,  

1. 

wenn ehrenamtliche Richter von der zuständigen staatlichen Stelle zu Einführungs- und 

Fortbildungstagungen herangezogen werden, 

2. 

wenn ehrenamtliche Richter bei den Gerichten der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit in 

dieser Eigenschaft an der Wahl von gesetzlich für sie vorgesehenen Ausschüssen oder an 

den Sitzungen solcher Ausschüsse teilnehmen (§§ 29, 38 des Arbeitsgerichtsgesetzes, §§ 

23, 35 Abs. 1, § 47 des Sozialgerichtsgesetzes). 
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Abschnitt 2 

Gemeinsame Vorschriften 

§ 5 Fahrtkostenersatz 

(1) Bei Benutzung von öffentlichen, regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden die 

tatsächlich entstandenen Auslagen bis zur Höhe der entsprechenden Kosten für die Benutzung 

der ersten Wagenklasse der Bahn einschließlich der Auslagen für Platzreservierung und 

Beförderung des notwendigen Gepäcks ersetzt. 

(2) Bei Benutzung eines eigenen oder unentgeltlich zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeugs 

werden  

1. 

dem Zeugen oder dem Dritten (§ 23) zur Abgeltung der Betriebskosten sowie zur 

Abgeltung der Abnutzung des Kraftfahrzeugs 0,25 Euro, 

2. 

den in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Anspruchsberechtigten zur Abgeltung der 

Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie zur Abgeltung der Abnutzung 

des Kraftfahrzeugs 0,30 Euro 

für jeden gefahrenen Kilometer ersetzt zuzüglich der durch die Benutzung des Kraftfahrzeugs aus 

Anlass der Reise regelmäßig anfallenden baren Auslagen, insbesondere der Parkentgelte. Bei der 

Benutzung durch mehrere Personen kann die Pauschale nur einmal geltend gemacht werden. Bei 

der Benutzung eines Kraftfahrzeugs, das nicht zu den Fahrzeugen nach Absatz 1 oder Satz 1 

zählt, werden die tatsächlich entstandenen Auslagen bis zur Höhe der in Satz 1 genannten 

Fahrtkosten ersetzt; zusätzlich werden die durch die Benutzung des Kraftfahrzeugs aus Anlass 

der Reise angefallenen regelmäßigen baren Auslagen, insbesondere die Parkentgelte, ersetzt, 

soweit sie der Berechtigte zu tragen hat. 

(3) Höhere als die in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichneten Fahrtkosten werden ersetzt, soweit 

dadurch Mehrbeträge an Vergütung oder Entschädigung erspart werden oder höhere Fahrtkosten 

wegen besonderer Umstände notwendig sind. 

(4) Für Reisen während der Terminsdauer werden die Fahrtkosten nur insoweit ersetzt, als 

dadurch Mehrbeträge an Vergütung oder Entschädigung erspart werden, die beim Verbleiben an 

der Terminsstelle gewährt werden müssten. 

(5) Wird die Reise zum Ort des Termins von einem anderen als dem in der Ladung oder 

Terminsmitteilung bezeichneten oder der zuständigen Stelle unverzüglich angezeigten Ort 

angetreten oder wird zu einem anderen als zu diesem Ort zurückgefahren, werden Mehrkosten 

nach billigem Ermessen nur dann ersetzt, wenn der Berechtigte zu diesen Fahrten durch 

besondere Umstände genötigt war. 
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§ 6 Entschädigung für Aufwand 

(1) Wer innerhalb der Gemeinde, in der der Termin stattfindet, weder wohnt noch berufstätig ist, 

erhält für die Zeit, während der er aus Anlass der Wahrnehmung des Termins von seiner 

Wohnung und seinem Tätigkeitsmittelpunkt abwesend sein muss, ein Tagegeld, dessen Höhe 

sich nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes bestimmt. 

(2) Ist eine auswärtige Übernachtung notwendig, wird ein Übernachtungsgeld nach den 

Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes gewährt. 

§ 7 Ersatz für sonstige Aufwendungen 

(1) Auch die in den §§ 5, 6 und 12 nicht besonders genannten baren Auslagen werden ersetzt, 

soweit sie notwendig sind. Dies gilt insbesondere für die Kosten notwendiger Vertretungen und 

notwendiger Begleitpersonen. 

(2) Für die Anfertigung von Kopien und Ausdrucken werden ersetzt  

1. 

bis zu einer Größe von DIN A3 0,50 Euro je Seite für die ersten 50 Seiten und 0,15 Euro 

für jede weitere Seite, 

2. 

in einer Größe von mehr als DIN A3 3 Euro je Seite und 

3. 

für Farbkopien und -ausdrucke jeweils das Doppelte der Beträge nach Nummer 1 oder 

Nummer 2. 

Die Höhe der Pauschalen ist in derselben Angelegenheit einheitlich zu berechnen. Die Pauschale 

wird nur für Kopien und Ausdrucke aus Behörden- und Gerichtsakten gewährt, soweit deren 

Herstellung zur sachgemäßen Vorbereitung oder Bearbeitung der Angelegenheit geboten war, 

sowie für Kopien und zusätzliche Ausdrucke, die nach Aufforderung durch die heranziehende 

Stelle angefertigt worden sind. Werden Kopien oder Ausdrucke in einer Größe von mehr als DIN 

A3 gegen Entgelt von einem Dritten angefertigt, kann der Berechtigte anstelle der Pauschale die 

baren Auslagen ersetzt verlangen. 

(3) Für die Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien anstelle der in Absatz 2 

genannten Kopien und Ausdrucke werden 1,50 Euro je Datei ersetzt. Für die in einem Arbeitsgang 

überlassenen oder in einem Arbeitsgang auf denselben Datenträger übertragenen Dokumente 

werden höchstens 5 Euro ersetzt. 

§ 16 Entschädigung für Zeitversäumnis 

Die Entschädigung für Zeitversäumnis beträgt 6 Euro je Stunde. 
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§ 17 Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung 

Ehrenamtliche Richter, die einen eigenen Haushalt für mehrere Personen führen, erhalten neben 

der Entschädigung nach § 16 eine zusätzliche Entschädigung für Nachteile bei der 

Haushaltsführung von 14 Euro je Stunde, wenn sie nicht erwerbstätig sind oder wenn sie 

teilzeitbeschäftigt sind und außerhalb ihrer vereinbarten regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 

herangezogen werden. Ehrenamtliche Richter, die ein Erwerbsersatzeinkommen beziehen, 

stehen erwerbstätigen ehrenamtlichen Richtern gleich. Die Entschädigung von 

Teilzeitbeschäftigten wird für höchstens zehn Stunden je Tag gewährt abzüglich der Zahl an 

Stunden, die der vereinbarten regelmäßigen täglichen Arbeitszeit entspricht. Die Entschädigung 

wird nicht gewährt, soweit Kosten einer notwendigen Vertretung erstattet werden. 

§ 18 Entschädigung für Verdienstausfall 

Für den Verdienstausfall wird neben der Entschädigung nach § 16 eine zusätzliche 

Entschädigung gewährt, die sich nach dem regelmäßigen Bruttoverdienst einschließlich der vom 

Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge richtet, jedoch höchstens 24 Euro je 

Stunde beträgt. Die Entschädigung beträgt bis zu 46 Euro je Stunde für ehrenamtliche Richter, die 

in demselben Verfahren an mehr als 20 Tagen herangezogen oder innerhalb eines Zeitraums von 

30 Tagen an mindestens sechs Tagen ihrer regelmäßigen Erwerbstätigkeit entzogen werden. Sie 

beträgt bis zu 61 Euro je Stunde für ehrenamtliche Richter, die in demselben Verfahren an mehr 

als 50 Tagen herangezogen werden. 

 


